
S i t z u ng s v o r l a ge  

Nr.:  122a/2006 

ausgefertigt am:  11.07.2006 

Fachamt:  Amt Kreisentwicklung 

 

zu beteiligende  
Gremien:  

− Kreisausschuss 

− Kreistag 

  

Tischvorlage  
 
Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten ;  
Reorganisation 

Gegenüber der Sitzungsvorlage Nr. 122/2006  ist die Satzung (Anlage 1) verändert worden. 

Änderungen und Erläuterungen des vorliegendes Satzu ngsentwurfs 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

s. Protokollnotiz 

§ 2 Zweck des Vereins 

s. Erläuterung 

§ 3 (1) Mitgliedschaft im Verein 

Ergänzungen zur Beteiligung der Gesundheitswirtschaft, der Landwirtschaftskammern und der Kreishand-
werkerschaften siehe Erläuterung und Protokollnotiz 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

keine Änderungen 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

s. Protokollnotiz und Erläuterung 

§ 6 Organe des Vereins 

keine Änderungen 

§ 7 (2) Zusammensetzung der Metropolversammlung 

Die Länder erhalten künftig nur noch drei Stimmen. Es war kritisiert worden, dass durch die bisherige Rege-
lung eine Disparität in der Stimmverteilung insbesondere im Verhältnis zwischen den Oberzentren Bremen 
und Oldenburg entstünde, die für die Vertreter aus dem Raum Oldenburg nicht hinzunehmen sei. 

Die Landkreise entsenden jeweils zwei Vertreter (Landkreise und kreisangehörige Gemeinden jeweils einen 
Vertreter). Die Stimmen sind einheitlich abzugeben. Im Hinblick auf die Stimmführerschaft der Landkreise 
können Abweichungen durch landkreisinterne Regelungen möglich gemacht werden. 

§ 8 Aufgaben der Metropolversammlung 

§ 8(6) vorletzter Satz wird gestrichen 
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§ 9 Vorstand 

§ 9(9) Änderung der Formulierung  

§ 10 Metropolbeirat und Facharbeitskreise 

Neuformulierung  

Es gibt nur einen Metropolbeirat, in dem sowohl Vertreter der Wissenschaft als auch weiterer ge-
sellschaftlicher Gruppen vertreten sind. Die Mitglieder werden von der Metropolversammlung bestimmt.  

Die Facharbeitskreise werden ebenfalls im Organigramm dargestellt. Sie werden vom Vorstand eingerichtet 
und insbesondere für die Zukunftsfelder tätig. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

Der Passus ist juristisch geprüft. Mit dieser Regelung gilt die gesamtschuldnerische Haftung für alle kommu-
nalen Mitglieder des Vereins gegenüber dem kommunalen Träger der Geschäftsstelle (z. Z. dem Landkreis 
Diepholz), aber nicht für die Mitglieder der Wirtschaft. s. Erläuterung 

Aufgrund der nunmehr gewählten Regelungen ergibt sich auch ein neues Organigramm, dass als Anlage 2 
beigefügt ist. 

Die als Anlage 3 beigefügte ergänzende Vereinbarung zum Verwaltungsabkommen ist im § 1 redaktionell 
verändert worden. 

Die beiden Länder haben in einer gemeinsamen Kabinettssitzung am 4. Juli 2006 diesen Änderungen 
grundsätzlich zugestimmt. 

Beschlussvorschlag : 

1. Der Landkreis Cuxhaven tritt dem Verein Metropolregion Bremen-
Oldenburg im Nordwesten e. V. bei. 

2. Der ergänzenden Vereinbarung zum Verwaltungsabkommen vom 
08.06.2001 zwischen dem Landkreis Diepholz und u. a. dem Landkreis 
Cuxhaven wird zugestimmt. 

B i e l e f e l d  

 


